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Zweck und Mitglieder 

Der Informationsdienst für den öffentlichen
Verkehr LITRA ist eine nicht kommerzielle
Vereinigung nach Art. 60ff ZGB und hat zum
Zweck, über Fragen des öffentlichen und pri-
vaten Verkehrs zu informieren und zu den
Verkehrsproblemen im Sinne einer zielge-
richteten Förderung des öffentlichen Verkehrs
auf Schiene und Strasse Stellung zu nehmen.
Er ist eine Gemeinschaftsinstitution der im
öffentlichen Verkehr tätigen Transportunter-
nehmungen, der Wirtschaft, der Kantone und
der Verbände. Der LITRA gehören somit ju-
ristische Personen des privaten und des öf-
fentlichen Rechts, Firmen, Verwaltungen,
Behörden und Einzelpersonen an. 

Organe

Mitgliederversammlung 

Die 68. ordentliche Mitgliederversammlung
fand am 7. Oktober 2004 unter dem Vorsitz
von Ständerat Dr. Peter Bieri, Hünenberg, in
Bern statt. Über 200 Personen aus den Eid-
genössischen  Räten, den Direktionen der
öffentlichen Transportunternehmungen, den
am öffentlichen Verkehr interessierten Unter-
nehmungen der Privatwirtschaft, aus allen
Kreisen des öffentlichen und des privaten
Verkehrs, Vertreter des Bundes und der Kan-
tone sowie nicht zuletzt der Medien, nahmen
daran teil. Die versammelten Mitglieder ge-
nehmigten einstimmig das Protokoll der

Mitgliederversammlung 2003, den Jahresbe-
richt mit der verkehrspolitischen Chronik auf
der LITRA-Internetseite 2003/04, die Jahres-
rechnung 2003 und den Voranschlag 2005.
Die Mitglieder nahmen sodann die Gesamter-
neuerungswahlen für 2004–2008 vor. Mitein-
geschlossen waren Ersatz- und Ergänzungs-
wahlen. Alle Kandidaten wurden einstimmig
gewählt. Die Zusammensetzung des Vorstan-
des für die neue Amtsperiode 2004–2008
geht aus der Vorstandstafel auf der ersten
Umschlagsseite dieses Jahresberichtes her-
vor. Mit Applaus wiedergewählt wurde das
Präsidium der LITRA, bestehend aus Stände-
rat Dr. Peter Bieri (CVP/ZG), Präsident, und
Nationalrat Peter Spuhler (SVP/TG), Vize-
präsident. Die Revisorenstelle wurde eben-
falls einstimmig für vier Jahre wiederge-
wählt. Diese besteht aus den beiden Reviso-
ren Dr. Ernst Boos, Geschäftsführer Thurbo
AG, Kreuzlingen, Ernst Bigler, Wirtschafts-
prüfer, Leiter Interne Revision SBB, Bern
sowie aus den beiden Ersatzrevisoren Chris-
toph Stucki, Präsident des Tarifverbundes
«Unireso», Genf, und Reinhard Pfäuti,
Revision SBB, Bern. 

Seine Präsidialansprache an die versammel-
ten Mitglieder und Gäste der LITRA aus
Politik, Verkehr, Wirtschaft, Bund, Kantonen,
Wissenschaft und den Spitzenverbänden
stellte der Präsident der LITRA, Ständerat
Dr. Peter Bieri, unter den Titel «Konkurrenz-
fähigkeit des öffentlichen Verkehrs in
Gefahr? Dringende Gesamtschau in der
Verkehrspolitik!».

Zu Beginn seiner Ansprache dankte der
Präsident der LITRA allen Verantwortlichen
und Mitarbeitenden für die Realisierung der
1. Etappe von Bahn 2000, die am 12. Dezem-
ber 2004 als Quantensprung des öffentlichen
Verkehrs in Betrieb geht. In nur 17 Jahren
hätten sie ein grossartiges Werk geschaffen
und dabei Verkehrsgeschichte geschrieben.

Ziel und Organe 

Die Qualität und Attraktivität des öffentli-
chen Verkehrs misst sich am Grad seiner
Vernetzung bzw. seiner lückenlosen Trans-
portkette. Im Bild der Bahnhof Chur.

© RhB, Erik Süsskind
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schwindigkeitsstrecken durch die Alpen.
Diese können mit gehaltvollen Reden, Dorf-
musikklängen und Trachtengruppen einge-
weiht werden. 

Bei der NFA kann auf kein solch sichtbares
Bauwerk angestossen werden. Es wird nur
Papier neu beschrieben. Allerdings handelt es
sich nicht um irgendwelches Papier, sondern
um unsere Bundesverfassung, quasi das
höchste Papier, welches es in unserem Land
gibt. Und da zeitgleich 27 Änderungen in der

Bundesverfassung vorgenommen werden sol-
len, ist es analog zur NEAT ein Quanten-
sprung.

Die heute noch geltende rechtliche Grundla-
ge für den Finanzausgleich stammt aus dem
Jahr 1959. Er ist so kompliziert geworden,
dass kaum jemand noch den Überblick hat.
Es zeigen sich immer mehr Mängel. Dazu
gehören die Verflechtung der Aufgaben, die
immer grösser werdenden Unterschiede zwi-
schen den Kantonen, die mangelhafte Steue-

Träger der LITRA sind die Transportunternehmungen des öffentlichen Verkehrs auf Schiene
und Strasse, die Kantone, Industrie- und Dienstleistungsunternehmungen, die Spitzenver-
bände des Personals und der Wirtschaft, die Hochschulen sowie weitere interessierte Kreise
des Verkehrs, der Behörden, der Politik und der Wirtschaft. Im Bild (v.l.n.r.): Margrith Hansel-
mann, Vizedirektorin Bundesamt für Verkehr, Erwin Rutishauser, Direktor der Rhätischen
Bahn und Martin Bütikofer, Direktor Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee und desi-
gnierter Leiter Regionalverkehr Schweiz. Bundesbahnen SBB. © U. Kocher
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Daraus ergeben sich zwei Konsequenzen: In
der parlamentarischen Beratung der HGV-
Vorlage darf der Verpflichtungskredit nicht
namhaft aufgestockt werden. Denn dann
wäre eine noch grössere Erhöhung der
Bevorschussungslimite wohl unumgänglich
und damit die Risiken unverantwortbar. 

Die Fonds-Struktur, die uns Volk und Stände
vorgegeben haben, lässt es schlicht nicht zu,
dass alle Projekte in der gleichen Priorität

realisiert werden. Sodann ist die Bevorschus-
sung im Sinne der Risikominimierung mög-
lichst rasch wieder abzubauen.

Diese beiden Punkte liegen nicht nur im
Interesse der Finanzpolitik, sondern auch der
Verkehrspolitik. Denn jeder Franken, den der
Fonds für Zinszahlungen aufwenden muss,
steht nicht mehr für Verkehrsinfrastruktur-
projekte zur Verfügung. Daher: Je tiefer die
Bevorschussung, desto tiefer die Zinsbelas-

Im 1. Eisenbahnpaket werden alle EU-Staaten verpflichtet, jedem grenzüberschreitenden
Gütertransport einer Eisenbahnverkehrsunternehmung (EVU) den Zugang zum 50'000 Kilo-
meter umfassenden Trans-European Rail Freight Network (TERFN) zu gewähren. Im heutigen
und künftigen Verkehrswesen kommt der optimalen Zusammenarbeit von Bestellern, Anbietern
und Erstellern von Anlagen grosse Bedeutung zu. Im Bild drei wichtige Exponenten des Ver-
kehrswesens (v.l.n.r.): Renate Amstutz, Generalsekretärin Bau- und Energiedepartement Kan-
ton Bern, Peter Zbinden, Vorsitzender der GL AlpTransit Gotthard AG und Paul Moser, Dele-
gierter SBB für Bahn 2000. © U. Kocher
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nahmen und Passivzinsen) des Bundes hin-
gegen nur um 2,4 Prozent. Der prozentuale
Anteil der Ausgaben für den Verkehr zu den
steuerbaren Gesamtausgaben des Bundes
erhöhte sich denn auch von 18 auf 21 Pro-
zent.

Eine weitere Tatsache ist, dass sich der Spar-
beitrag des Verkehrsbereichs auf 500 Millio-
nen Franken beläuft; was knapp 19 Prozent
des gesamten Sparvolumens ausmacht. Somit
ist der Verkehrsbereich vom EP03 proportio-
nal – proportionaler geht es fast nicht – zu
allen übrigen Aufgabengebieten des Bundes
betroffen. Die immer wieder genannte Zahl
von 30 Prozent ist eine Fehlaussage.

Schliesslich ist es wichtig, sich die Tatsache
in Erinnerung zu rufen, dass die Schweiz im

internationalen Vergleich über ein qualitativ
hochstehendes Bahn-, Strassen- und Busnetz
verfügt. Dieses wird durch das EP04 nicht
gefährdet. Zwar gehen unter Einbezug des
FinöV-Fonds die gesamten Verkehrsausgaben
zwischen 2004 und 2008 leicht zurück. Doch
dafür gibt es eine Erklärung, die mit dem
EP04 nichts zu tun hat. In gut zwei Monaten
geht Bahn 2000 1. Etappe in Betrieb und im
2007 der Lötschberg-Basistunnel. Dement-
sprechend gehen für diese Projekte die Aus-
gaben sehr stark zurück, was sich in tieferer
Bevorschussung des FinöV-Fonds und damit
in tieferen Gesamtverkehrsausgaben nieder-
schlägt.

Wird dieser Effekt ausgeklammert, zeigt sich
ein anderes Bild: Die durchschnittliche jähr-
liche Wachstumsrate des Verkehrsbereichs

Der Präsident der LITRA, Ständerat Dr. Peter
Bieri (CVP/ZG), betonte, dass auch die Poli-
tik erkannt habe, dass die Gesamtverantwor-
tung einer Bahnunternehmung über das
Angebot, die Fahrpläne, das Rollmaterial
und die Infrastruktur in ihrer Hand bleibe,
um so den bisherigen Erfolg auch langfristig
sicherzustellen. Dabei sei die Trassenverga-
bestelle so zu platzieren und zu organisieren,
dass sie in keiner Art und Weise die unterneh-
merische und marktmässige Führung der
Bahnunternehmungen behindert oder sogar
lähmt. © U. Kocher

Aus der Sicht eines Mitbewerbers sprach an
der Sessions-Veranstaltung der Vorsitzende
der GL BLS Lötschbergbahn, Dr. Mathias
Tromp. Für alle Mitbewerber auf dem Schie-
nennetz ist es von grosser Bedeutung, einen
diskriminierungsfreien Zugang zum Netz zu
haben. Das ist an sich mit der gegenwärtig
von SBB, BLS und RM gemeinsam betriebe-
nen Trassenvergabestelle gewährleistet. Es
ist deshalb darauf zu achten, dass bei einer
Umorganisation deren Leistungsfähigkeit er-
halten bleibt. © U. Kocher
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ziehen und nüchtern zu betrachten. Und hier
stelle ich Folgendes fest: In der Schweiz gibt
es noch sehr viele Bahnen, die teilweise
kaum besiedelte Gebiete bedienen. Entspre-
chend schlecht ist ihre Auslastung. Da in
ländlichen Regionen eine Bahn- gegenüber
einer Buserschliessung ungleich teurer ist,
könnte mit einer Umstellung von Bahn auf
Bus viel Geld gespart werden.

Angesichts unserer 124 Milliarden Franken
Schulden, angesichts unserer grossen Proble-
me, ein defizitfreies Budget zu bekommen,
angesichts der beträchtlichen Betriebsdefizite
im öffentlichen Verkehr, die Jahr für Jahr mit
Steuergeldern gedeckt werden müssen, ist es
nicht zu viel verlangt, dass dieses buchstäb-
lich auf der Strasse liegende Geld aufgeho-
ben wird.

Doch das ist nur eine Seite. Es gibt noch eine
zweite, nämlich diejenige der Benutzerin und
des Benutzers. Ich bin überzeugt, dass mit
einer Buserschliessung in vielen Fällen auch
die Dienstleistung verbessert werden könnte!
Weshalb? Eine Bahn hält nur einmal im Dorf,
teilweise sogar abseits. Ein Bus kann sowohl
innerhalb als auch ausserhalb der Dörfer
mehrmals anhalten und Fahrgäste aufnehmen
resp. aussteigen lassen. So frage ich Sie: Was
nützt einem gehbehinderten Mann eine Bahn,
wenn der Bahnhof drei Kilometer weg vom
Haus steht? Oder wäre eine Schülerin nicht
besser bedient, wenn sie vor dem Haus ihrer
Eltern in den Bus einsteigen könnte, anstatt
bei jedem Wetter und im Winter bei Dunkel-
heit zuerst mit dem Velo zum Bahnhof fahren
müsste?

Diese zwei Beispiele zeigen, dass bei der
Diskussion über die Umstellung von Bahn
auf Bus mehr Nüchternheit und weniger
Emotionalität gefragt sind. Die Bahn hat in
dicht besiedelten Gebieten ohne Zweifel dort
Vorteile, wo die Strassen verstopft sind und

eine grosse Nachfrage herrscht. In ländlichen
Gebieten ist der Bus jedoch sehr oft vorteil-
hafter – und zwar sowohl für die öffentliche
Hand als Subventionsgeberin als auch für die
Benutzerinnen und Benutzer.

Der Verkehrsbereich ist nach der sozialen
Wohlfahrt das teuerste Aufgabengebiet des
Bundes. Wenn gespart werden muss, kommt
man nicht daran vorbei. Im EP04 kommt der
Verkehrsbereich insgesamt sehr gut weg.
Zwei grosse Brocken, die Änderungen bei
der Finanzierung der FinöV-Projekte und der
Verzicht auf die Rückzahlung der LSVA-
Gelder, tun niemandem weh. Und die Einspa-
rungen im Nationalstrassenbau können bei
Gelingen einer Fonds-Lösung weitgehend
kompensiert werden. 

Damit bleibt – bezogen auf das Jahr 2008 –
eine Ausgabenminderung von rund 135 Mil-
lionen Franken – dies bei einem Ausgabenvo-
lumen von rund 8,6 Milliarden! (Zur Erinne-
rung: Diese Kürzung erfolgt im Vergleich
zum Finanzplan. Gemessen an der Rechnung
2003 steigen immerhin die Verkehrsausgaben
inkl. FinöV um etwa 300 Millionen). Unge-
fähr je 2/5 der Ausgabenminderung von 135
Millionen betreffen die Kantone und die
Bahnunternehmen, den Rest die SBB. Einen
beträchtlichen Teil können – sofern der Wille
dazu da ist – durch Rationalisierungsmass-
nahmen im regionalen Personen- resp. Orts-
verkehr aufgefangen werden.

Die Zukunft des Verkehrs wird mit dem EP04
nicht in Frage gestellt. Von viel grösserer
Bedeutung ist diesbezüglich die NFA. Sollte
diese Vorlage scheitern, sind die Auswirkun-
gen um einiges gravierender als die vom
Bundesrat vorgesehenen Budgetkürzungen
im Rahmen des EP04. Aufgrund all dieser
Tatsachen freue ich mich auf Ihre Unterstüt-
zung für die NFA und auf Ihre sicherlich sehr
differenziert ausfallende Stellungnahme zum
EP04».
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insbesondere die geplante S-Bahn, der Tram-
ausbau und der grenzüberschreitende Verkehr
vorgestellt. 

Die Referenten waren die Herren Robert
Cramer, Staatsrat Genf, Benedikt Weibel,
CEO SBB, Georg Schmalz, Leiter Projekte
Bau Management SBB (S-Bahn-Verbindung
Cornavin–La Praille–Annemasse) sowie
Christoph Stucki, Präsident des Genfer Tarif-
verbundes «Unireso». 

Anschliessend präsentierten die Hersteller
und der Gastgeber in einer Ausstellung das
Gelenktram «Cityrunner» von Bombardier,
den Prototyp des Doppelgelenktrolleybusses
von Hess, den neuen Gelenktrolleybus aus
der Serie von Hess und den neuen Doppel-
gelenkautobus von van Hool. 
Vorstand

Der Vorstand trat in der Berichtsperiode zu
zwei Sitzungen zusammen. An der Sitzung im
Dezember 2004 diskutierte er Finanzfragen,

wählte den geschäftsleitenden Ausschuss für
die neue Amtsperiode 2004–2008, befasste
sich mit Mitgliedermutationen und beschloss
die Durchführung von Informationsveranstal-
tungen. Im Informationsteil der Vorstandssit-
zung vom Dezember verschaffte sich der Vor-
stand einen Überblick über den aktuellen
Stand der Dinge bezüglich der Verlagerung
des Güterverkehrs im Transitverkehr und die
künftige Entwicklung des Güterverkehrs
generell. 

Zum Thema «Verlagerung des Schwerver-
kehrs auf die Schiene – Wunschdenken oder
Praxis?» referierten die Herren Daniel
Nordmann, Leiter Cargo SBB AG, Dr. Dirk
Stahl, Unternehmensleiter BLS Cargo AG
und Dr. Hans-Jörg Bertschi, Präsident des
Verwaltungsrates der Hupac SA. 
An der Sommer-Vorstandssitzung genehmigte
der Vorstand wie gewohnt die Rechnung
2004 und den Voranschlag 2006, liess sich
vom geschäftsleitenden Ausschuss über die
laufenden Geschäfte orientieren und fasste
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nen Franken (2004), welche nun durch die
rund 10’500 Versicherten und die Arbeitgeber
(ohne die 5500 Rentner) aufzubringen sind.

Aus der publizistischen Tätigkeit 

In diesem Teil der Verkehrschronik bzw. des
Jahresberichtes ist auszugsweise die publizis-
tische und verkehrspolitische Tätigkeit der
LITRA im Rahmen des Medien- und Infor-
mationsdienstes dargestellt. 

Die nachfolgenden Themen und Texte sind
zum Teil aktualisiert und mit neuesten Infor-
mationen ergänzt. Die LITRA-Publikationen
sind vollständig auch über Internet
www.litra.ch abrufbar. 

Verkehrspolitik 

Der Vergleich der Infrastruktur-Investitionen für Schiene und Strasse zeigt, dass gemäss den
neusten Zahlen 2003 insgesamt 3,876 Milliarden Franken in die Infrastruktur der Schiene und
4,065 Milliarden in jene der Strasse flossen. Zu Beginn der 90er Jahre beliefen sich die Infra-
struktur-Ausgaben für die Schiene noch auf knapp 2 Milliarden Franken, jene der Strasse auf
3,7 Milliarden. Zu Beginn der 70er Jahre war der Unterschied mit 0,4 Milliarden Franken
(Schiene) bzw. 2 Milliarden (Strasse) noch grösser. Das heute ausgewogenere Inves-
titionsverhältnis Strasse: Schiene ist vor allem auf den Bau der 1. Etappe von Bahn 2000,
der Neuen Eisenbahn-Alpentransversalen (NEAT) am Gotthard und am Lötschberg sowie der
Massnahmen zur Lärmsanierung des Schienennetzes bei gleichzeitiger Stagnation der
Investitionen für das Strassennetz zurückzuführen. © LITRA

Infrastrukturinvestitionen
Investitionen fŸr Schiene und Strasse in der Schweiz (in Mio Fr.)

Jahr

1) Investitionen in Anlagen und Einrichtungen inkl.
Erneuerungen sowie baulicher Unterhalt

2) Neubau, Verbesserungen, Ausbau, Landerwerb und 
baulicher Unterhalt

3) Total Schiene verglichen mit Total Strasse
4) Prov. Angaben (Schiene und Motorfahrzeugbestand definitiv)
5) inkl. Bahn 2000, AlpTransit und LŠrmsanierung

Quellen: BfS, SBB, ATG, BLS, LITRA

Strasse2) Schiene1) Pro Kopf der 
Bevšlkerung (in Fr.)

Gemeinden Kantone Bund Total SBB†brige 
Bahnen Total5)

VerhŠltnis
Schiene/
Strasse3)

Schiene Strasse

Motorfahr-
zeugbestand

30.9.
(in 1000)

1950 60.8 73.2 134.0 88.5 9.0 97.5 1 : 1.4 20.8  28.5  189 
1955 92.2 142.1 234.3 99.4 13.7 113.1 1 : 2.1 22.7  47.0  328 
1960 182.8 194.4 113.2 490.4 128.4 11.0 139.4 1 : 3.5 26.0  91.5  574 
1965 378.4 417.2 754.0 1 549.6 254.6 45.6 300.2 1 : 5.2 50.5  260.7  1 507 
1970 546.4 478.5 1 029.0 2 054.0 292.9 75.5 368.4 1 : 5.6 58.8  327.7  2 193 
1975 650.8 644.1 1 189.5 2 484.4 618.3 51.9 670.2 1 : 3.7 104.5  387.5  2 121 
1980 680.7 683.7 1 211.4 2 575.8 485.0 34.2 519.2 1 : 5.0 81.3  403.4  2 702 
1985 737.9 773.1 1 142.6 2 653.6 817.1 103.3 920.4 1 : 2.9 140.9  406.1  3 222 
1990 1 006.9 1 109.7 1 557.8 3 674.4 1 840.3 127.7 1 968.0 1 : 1.9 289.6  540.7  3 809 
1995 790.2 1 040.4 2 064.3 3 894.9 1 994.6 314.1 2 308.7 1 : 1.7 326.1  550.2  4 121 
2000 870.5 1 148.7 2 209.9 4 229.1 2 375.7 545.0 2 920.7 1 : 1.4 405.4  587.0  4 585 
2001 783.2 1 169.7 2 223.9 4 176.8 2 394.3 812.3 3 206.6 1 : 1.3 441.9  575.6  4 707 
20024) 751.8 1 060.4 2 310.1 4 122.3 2 855.9 881.2 3 737.1 1 : 1.1 511.0  563.6  4 809 
20034) 718.0 953.2 2 394.4 4 065.6 3 022.2 854.0 3 876.2 1 : 1.0 526.4  552.1  4 888 
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Manchester Grossbritannien Tram
Konya TŸrkei Tram

gebrauchte Fahrzeuge aus Kšln
Baltimore USA Stadtbahn

1993 Sheffield Grossbritannien Tram
St. Louis USA Stadtbahn

1994 Rouen Frankreich Tram
Strassburg Frankreich Tram
Denver USA Stadtbahn

1995 Medellin Kolumbien Stadtbahn
Ankara TŸrkei Stadtbahn ÇAnkarayÈ

1996 Oberhausen Deutschland Tram
Dallas USA Stadtbahn

1997 Sydney Australien Tram
SaarbrŸcken Deutschland Stadtbahn, Zweistromsystem
Izmir TŸrkei Stadtbahn

1998 Kuala Lumpur Malaysia Stadtbahn ÇPutraÈ
1999 Birmingham Grossbritannien Stadtbahn ÇWest MidlandsÈ

Catania Italien Stadtbahn
Chongijn Nordkorea Tram
Alicante Spanien Stadtbahn
Antalya TŸrkei Tram

gebrauchte Fahrzeuge aus NŸrnberg
Salt Lake City USA Stadtbahn
Lyon Frankreich Tram
Montpellier Frankreich Tram
OrlŽans Frankreich Tram
Croydon Grossbritannien Tram
Stockholm Schweden Stadtbahn ÇTvŠrbananÈ
New Jersey USA Stadtbahn ÇHudson-BergenÈ

2001 Heilbronn Deutschland Tram
Erweiterung von Karlsruhe

Ottawa Kanada Stadtbahn, Dieselbetrieb
Houten Niederlande Stadtbahn

2002 Messina Italien Tram
Porto Portugal Stadtbahn
Bilbao Spanien Tram
Bursa TŸrkei Stadtbahn

2003 Bordeaux Frankreich Tram
Innenstadt fahrleitungslos

2004 Nottingham Grossbritannien Tram
Barcelona Spanien Tram
Houston USA Stadtbahn
New Jersey USA Stadtbahn

Dieselbetrieb, ÇCamden-Trenton, 
Stadler-Triebwagen

Minnesota USA Stadtbahn ÇHiawatha LineÈ
Dublin Irland Tram
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Wirtschaft und Technik dar. Tiefbau, Metall-
industrie und Elektrizitätswirtschaft sind
gefordert. 

Anschluss der Schweiz an das europäische
Hochgeschwindigkeitsnetz auf gutem Weg 

In der Berichtsperiode hat das Eidgenössi-
sche Parlament den FinöV-Beschluss zum
Anschluss der Schweiz an das europäische
Hochgeschwindigkeitsnetz (HGV) konkreti-
siert (siehe dazu Teil 3 dieses Jahresberich-
tes). Es hat damit dem Umstand Rechnung
getragen, dass für die Effizienz der arbeitstei-
ligen Wirtschaft leistungsfähige Verkehrsver-
bindungen eine wichtige Voraussetzung sind.
Sie sind auch wichtige Pfeiler unseres Wohl-

standes, stärken den Wirtschafts- und Touris-
musstandort unseres Landes und fördern den
Ausgleich der Regionen. In einem von den
Medien und den politischen Kreisen gut auf-
genommenen Mediendienst hat die LITRA
auf die grosse Bedeutung des Anschlusses
der Schweiz an das HGV-Netz Europas hin-
gewiesen.

Die Schweiz will sich ins europäische HGV-
Netz einbinden. Dazu sollen in erster Linie
grenzüberschreitende Linien aufgewertet
werden, die den Anschluss an eine bestehen-
de oder zukünftige Hochgeschwindigkeits-
strecke gewährleisten. Das Mittel dazu sind
Ausbaustrecken. 

Die Finanzierung des HGV-Anschlusses ist
mit der Annahme des Bundesbeschlusses

Die sich im Bau befindliche Lausanner Metro M2 als Projektskizze (siehe auch Teil 1 Rubrik
Informationsfahrt und 3 Rubrik Agglomerationsverkehr dieses Jahresberichtes). Zur Metro
M2 liefert ALSTOM die 15 2-Wagen-Kompositionen. Der Vertrag beinhaltet auch die Signal-
technik, die Energieversorgung und den Gleisbau. Ein wesentliches Merkmal dieser voll-
automatisierten und zu 80 Prozent unterirdisch verlaufenden Metro sind die gummibereiften
Räder, welche es erlauben, die auf dieser Strecke vorkommende Steigung von bis zu 12 Pro-
zent besser zu überwinden. © ALSTOM 
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http://www.uic.asso.fr/d_gv/toutsavoir/
reseaux_en.html heruntergeladen werden. 

Bis zum Jahre 2020 ist ganz Europa mit
einem kohärenten Hochgeschwindigkeitsnetz
abgedeckt. Dazu kommen die Aus-
baustrecken. In Deutschland wird die erste
Ausbaustrecke für eine Geschwindigkeit von
230 km hergerichtet. Berlin–Hamburg wurde
im Dezember 2004 eröffnet. 

Der UIC-Karte Horizont 2020 entnimmt man
beispielsweise, dass die Strecke im Süden
Frankreichs von Nîmes, wo heute die
Hochgeschwindigkeitsstrecke endet, bis
Perpignan 2015/2020 durchgehend im
Schnellverkehr befahrbar ist.

Aber diese Karte, allein konsultiert, erweckt
einen falschen Eindruck über den Zeithori-
zont der Inbetriebnahme. Die Strecken
werden abschnittsweise fertiggestellt. Damit
werden fortlaufend Fahrzeitgewinne reali-
siert. 

Dazu ein Beispiel: die Strecke im Süden
Frankreichs LGV Languedoc– Roussillon
wird abschnittsweise realisiert. Perpignan–Le
Perthus ist im Bau. 2010 sollen die Umfah-
rungen – 60 km – von Nîmes und Montpellier
zusammen mit der Modernisierung der klas-

sischen Linie Montpellier –Perpignan bereit
sein. 

Um 2020 will man zwischen Montpellier und
Perpignan weitere 150 km für den Schnell-
verkehr benützen. 

Eine umfangreiche und detaillierte Liste über
die Bauabschnitte des Hochgeschwindig-
keitsnetzes in Europa kann unter
http://www.litra.ch/Ausw_D/PD/J2004/
PD0410_1.htm heruntergeladen werden. Die-
se Liste zeigt, dass in Europa das Hochge-
schwindigkeitsnetz Stück um Stück,
Abschnitt um Abschnitt zielgerichtet in
Angriff genommen und realisiert wird.
Zu beachten gilt es, dass weniger zusammen-
hängende Strecken in Angriff genommen
werden, als vielmehr abschnittsweise vorge-
gangen wird.

Damit kann man möglichst viele Regionen
gleichzeitig berücksichtigen und ihnen Vor-
teile bezüglich kürzerer Reisezeiten verschaf-
fen. Das HGV-Netz wächst kontinuierlich in
allen Regionen der europäischen Länder.

Auf allen Schnellverkehrsverbindungen
übertrifft die Fahrgastzahl die Schätzungen
bei der Projektierung bei weitem. Die klein-
räumige Schweiz braucht im Landesinneren

Eine kleine Auswahl von neuen europŠischen Fahrzeiten:

StrasbourgÐParis heute 3 Std 50 morgen 1 Std 50

MulhouseÐParis heute 4 Std 27 morgen 2 Std 36

LyonÐStrasbourg heute 4 Std 42 morgen 3 Std 13

PerpignanÐBarcelona heute 2 Std 45 morgen 50 Min.

RomÐNeapel heute 1 Std 45 morgen 1 Std 05

MadridÐBarcelona heute 4 Std 35 morgen 2 Std 25 

AmsterdamÐParis heute 4 Std 09 morgen 3 Std 03

AmsterdamÐLondon heute 6 Std 01 morgen 3 Std 43

NŸrnbergÐMŸnchen heute 1 Std 42 morgen 1 Std 04
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2003 mit der Bahn zurückgelegte Kilometer je Einwohner und Jahr
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14 Quelle: UIC

Bezogen auf die zurückgelegte Distanz pro Einwohner und Jahr liegt die Schweiz mit 1’751
Kilometern ebenfalls auf dem 2. Platz hinter Japan mit 1’891 Kilometern. © LITRA 
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Die ausführliche Liste der Bedarfsangebote
kann unter
http://www.litra.ch/Ausw_D/PD/J2005/PD05
03_2.htm heruntergeladen werden.

Das stille Ende der begleiteten Bahnpost-
wagen   

Ohne grosses Aufsehen ist Anfang August
2004 eine beinahe 150-jährige Tradition zu
Ende gegangen: Mit der Verlegung des
Zeitungstransports von der Schiene auf die
Strasse ist die Epoche der begleiteten Bahn-
postwagen beendet worden. Post wurde zwar

schon in der 1847 eröffneten «Spanisch-
Brötli-Bahn» im Gepäckwagen befördert,
doch begann die Ära der Bahnpostwagen
(mit Sortierung der Post während der Fahrt)
erst zehn Jahre später. Auf die historische
Gegebenheit hat die LITRA in einer weiteren
Ausgabe des Mediendienstes hingewiesen.

Die Eröffnung der Bahnstrecke Zürich–
Baden am 9. August 1847 bedeutete nicht nur
den Start für den Bau des schweizerischen
Eisenbahnnetzes, sondern beeinflusste auch
den bisher mit Postkutschen bewerkstelligten
Transport von Briefen und Paketen. Denn
nicht nur die legendären «Spanischen Brötli»
wurden während der dreiviertelstündigen

Im Direktionsprotokoll der Schweizerischen Nordostbahn (NOB) vom 25. September 1857 ist
dann erstmals vom «Transport von Bahnpostwagen» die Rede. Ein Jahr zuvor, am 29. Septem-
ber 1856, hatte die NOB als Verlängerung ihrer Bahnlinie Zürich–Baden die Strecke bis nach
Brugg in Betrieb genommen – ein Umstand, der für die Bahnpostwagen-Historie von einiger
Bedeutung ist. Erstmals ist von einem offenbar damals gebauten Bahnpostwagen die Rede,
und zwar von einem speziellen Detail dieses Wagens. Im oben erwähnten Direktionsprotokoll
liest man: «Es seien Verträge abzuschliessen in der bestimmten Meinung, dass die in den
Bahnpostwagen projectirten Abtritte entfernt oder unbenutzbar gemacht werden sollen.» In
den Personenwagen war bis 1872 nur in Einzelfällen ein Abtritt vorgesehen. Im Bild die elek-
trische Traktion von Postwagen im Jahre 1964. © Muesum für Kommunikation
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fungskosten, die Abschreibungsbeträge sowie
die Kosten für Unterhalt, Schmieren und
Reinigen der Wagen zu übernehmen. Die
Bahnverwaltungen drängten aber bald auf
eine Erhöhung der Entschädigungen. Die
Postverwaltung entschloss sich daher, in
Zukunft selber für die Beschaffung der Bahn-
postwagen zu sorgen. 1866 kaufte die Post
alle damals verkehrenden 24 Bahnpostwagen
von den Bahngesellschaften zurück, und
zwar zum Gesamtpreis von knapp 200’000
Franken. Gleichzeitig gab die Post den Bau
von zehn neuen Wagen in Auftrag. Das Inne-
re der Wagen bestand von Anfang an aus
Stückraum, Sackabteil, Büroraum und Klei-
derraum mit Abort (der zwar – wie schon
erwähnt – nicht von Anfang an benützt wer-
den durfte). Der Stückraum umfasste die
Stückgutträger und meist spezielle Untertei-
lungen und Skiträger, während sich im Sack-
abteil ein Auspacktisch mit Tragnetzen und
Sackspannern befand.

Recht fortschrittlich gebärdeten sich im
vorletzten Jahrhundert die Fahrpläne der
Postkutschen, bestanden doch schon 1850
zahlreiche Nacht-Eilposten quer durchs
ganze Land. Und wo die Strassenverhältnisse
für den Kutschenbetrieb unzulänglich waren,
verlud man die Reisenden samt Kutsche kur-
zerhand aufs Schiff. Dies wurde allerdings
den Passagieren des Nachtpostkurses
Zürich–Chur in der Nacht vom 16. auf den
17. Dezember 1850 zum Verhängnis, da das
Walensee-Dampfboot «Delphin» bei Betlis in
einem Sturm unterging und neben der
Schiffsbesatzung alle Reisenden mit auf den
Grund des Sees riss. Möglicherweise wirkte
dieser Unglücksfall später noch nach, als sich
die Eisenbahnen jahrelang weigerten, Nacht-
verbindungen einzuführen. Offenbar fürchte-
te man die mit einem Nachtbetrieb verbunde-
nen Gefahren. So kam es, dass oft Reisende,
aber auch die Briefpost, ihr Ziel mit der Bahn
zum Teil später erreichten als ehemals mit

der Postkutsche!

Bereits 1862 befasste sich die hohe Bundes-
versammlung mit der Einführung von
Nachtzügen. So verhandelte das Postdeparte-
ment im Jahre 1863 zunächst mit der Schwei-
zerischen Nordostbahn (NOB) und der
Schweizerischen Centralbahn (SCB), um
wenigstens zwischen Zürich, Basel und Bern
Nachtverbindungen zu erhalten. Die Angele-
genheit landete dann aber auf der berüchtig-
ten langen Bank, bis dann mit der Eröffnung
der Gotthardbahn erste Nachtverbindungen
eingelegt wurden. Je ein Nachtzug pro
Richtung ermöglichte vom 1. Juni 1882 an,
während der Nacht durch den Gotthard zu
reisen und gleichzeitig die eilige Briefpost zu
befördern. Noch vier Jahre mussten sich die
Reisenden auf den übrigen Strecken
gedulden, denn erst im Sommer 1886 wurde
ein Nachtzug zwischen Zürich und Bern
Wirklichkeit. Später dehnten die Bahnen
diesen Zugslauf bis nach Genf aus, und dabei
blieb es jahrzehntelang. Erst 1971 mussten
die Reisenden Abschied von der nächtlichen
Ost-West-Verbindung nehmen; wer bisher
mit einem Generalabonnement 
in der Tasche die Nacht im Zug verbracht
hatte, um die Hotelkosten zu sparen, musste
auf andere Strecken umsteigen. Für «Nacht-
bummler» existieren immerhin seit Ende Mai
1987 wieder Spätverbindungen zwischen
Bern, Basel und Zürich. Ebenfalls vorwie-
gend in den Nachtstunden fahren zahlreiche
spezielle Züge mit Postsendungen (Briefe
und Pakete), die aber nicht mehr auf der
Fahrt sortiert werden. Einzig auf der Strecke
Bern–Brig und Chur–Klosters hat sich die
seit 1857 bestehende Sortierung der Postsen-
dungen erhalten können – für wie lange
noch?

Liberalisierung des Bahngüterverkehrs
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Vergleich zum bisherigen Spitzenjahr
2000 mit 1,4 Mio. Fahrten.

6. Das Landverkehrsabkommen als Teil der
bilateralen Verträge der Schweiz mit der
EU trat am 1. Juni 2002 in Kraft und
beinhaltet die Übernahme des Transit-
verkehrs und die etappierte Erhöhung der
Gewichtslimite im schweizerischen
Strassenverkehr auf 40 Tonnen bis zum 
1. Januar 2005. Im Gegenzug akzeptierte
die EU die Erhebung der leistungsabhän-
gigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) für
Fahrten in und durch die Schweiz.

7. Am 8. Februar 2004 schliesslich erfolgte
eine weitere Bestätigung der Schweizer
Verlagerungspolitik durch Volk und
Stände, indem der Avanti-Gegenvor-
schlag abgelehnt wurde. 

Die Liberalisierungspolitik der EU geht
zum Teil andere Wege. Sie konzentriert sich
zur Hauptsache auf Massnahmen beim
Bahnverkehr. Hierzu ist das 1. Bahnpaket in
Kraft gesetzt worden. Die Ziele der im Juli
1991 vom EU-Ratspräsidenten unterzeich-
neten Richtlinie 91/440/EWG sehen vor,
den Eisenbahnunternehmungen der Eu-
ropäischen Gemeinschaft die Anpassung an
die Erfordernisse des Binnenmarkts zu
erleichtern und ihre Leistungsfähigkeit zu
erhöhen.

Im Jahre 1995 ergänzte die EG die grundle-
gende Richtlinie 91/440/EWG mit den
Richtlinien 95/18/EG über die Erteilung
von Genehmigungen an Eisenbahnverkehrs-
Unternehmen und der 95/19/EG über die
Zuweisung von Fahrwegkapazität der
Eisenbahn und Berechnung von Wegent-
gelten. 2001 folgten weitere Richtlinien, die
zum Teil die vorangehenden ergänzten bzw.
ablösten und neue Aspekte in der Umset-
zung der 91/440/EWG betreffend Trennung
von Infrastruktur und Verkehr sowie freien

Netzzugang einbrachten.

Die nationale Instanz, die über den Netz-
zugang eines EVU nach EU-Definition
entscheidet, darf selbst keine Verkehrs-
dienstleistungen erbringen, was dem Gebot
der Trennung von Infrastruktur und Betrieb
entspricht.

Diese Bedingung haben die Bahnen in
Europa unterschiedlich erfüllt. Beim

Auch im letzten Jahr haben die Schiffe auf
unseren Seen und Flüssen rund 13,1 Millio-
nen Passagiere befördert. Das sind rund 
0,6 Millionen mehr als im Jahr 2003 mit 
13 Millionen. Im Bild ein Raddampfer der
Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee
(SGV), welche mit einem Passagieraufkom-
men von 2’375’614 Fahrgästen die Rangliste
anführt. © Alexander Dietz
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Aktuelle Übersicht

Ende 2004 konnte die Schweiz mit dem
Konzept Bahn 2000 ein Jahrhundertwerk in
Betrieb nehmen. Flächendeckende Verbesse-
rungen über alle Anbieter des öffentlichen
Verkehrs bringen den Kunden häufigere,
schnellere und direktere Verbindungen.
Dieses konzeptionelle Werk steht in Kontrast
zu den offenen Fragen im Verkehrsbereich:

• Wesentliche Ausbauprojekte (u.a. Bahn
2000 2. Etappe, Grossprojekte in Zürich,
Genf und im Tessin) sind nicht finanziert
und eine dringend notwendige Auslegeord-
nung wird mit der Botschaft für die zukünf-
tige Entwicklung der Bahninfrastruktur
(ZEB) auf die Jahre 2007/08 verschoben. 

• Die Bahnreform 2 kommt nur langsam vom
Fleck.

• Die Verlagerungspolitik im Güterverkehr
greift nur zögerlich oder zufällig, wenn
überhaupt. Die Zahl der Lastwagen nimmt
zwar ab, dies aber vor allem als Folge des
höheren Lastwagengewichtes und optimier-
ter Bewirtschaftung und Planung. 

• Jährliche Sparprogramme und später
Programme für einen Aufgabenverzicht
gefährden die Angebotsqualität und Ange-
botsdichte im öffentlichen Verkehr und im
Strassenverkehr die Sicherheit.

• Die Vorlage zu Hochgeschwindigkeits-
anschlüssen an das europäische Netz wird
mangels Perspektiven einer 2. Etappe von
Bahn 2000 zur regionalpolitischen Förde-
rung des Schienenverkehrs umgebaut. 

•  In der Luftverkehrspolitik wird endlos über
Anflugschneisen statt Angebotsqualität
diskutiert.

• Im Agglomerationsverkehr wachsen die
Probleme täglich, während Lösungen nur
langsam angegangen werden.

In einer solchen Situation müssten sich alle
Beteiligten auf die Grundsätze der Schweizer

Verkehrspolitik stützen, um eine kohärente
Lösung der vielen Probleme zu ermöglichen.
Dies ist allerdings leichter gesagt als getan. 

Über Schweizer Verkehrspolitik – meist über
ihre Vorzüge – wird viel geschrieben, aber
der schnelle Griff zu den politisch breit abge-
stützten Kernsätzen versagt.

Auf der Internetseite des Eidg. Departements
für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommuni-
kation (UVEK) ist die Schweizer Verkehrs-
politik skizziert. Sie will als Kernsatz:

Die Mobilität nachhaltig gestalten und sinn-
voll koordinieren. Die Zukunft der Mobilität
liegt in einem modernen und umweltfreund-
lichen, also energie- und raumsparenden
Verkehrsangebot, das zugleich den wirt-
schaftlichen und sozialen Erfordernissen des
Landes entspricht. 

Die Massnahmen dazu sind konkreter:

• Umsetzung der ersten Etappe Bahnreform,
Auswertung der Erfahrungen und Vorberei-
tung weiterer Schritte 

• Verlagerung des Güterverkehrs auf die
Schiene: Umsetzung des Alpenschutzarti-
kels, des Landverkehrsabkommens und der
flankierenden Massnahmen 

• Realisierung von NEAT, Bahn 2000 erste
und zweite Etappe, Lärmschutz sowie
Anschluss der Schweiz an das europäische
Hochgeschwindigkeitsnetz 

• Erhaltung der Substanz des Nationalstras-
sennetzes 

• Überführung des baulichen und betrieb-
lichen Unterhaltes der Nationalstrassen in
die Kompetenz des Bundes 

• Umsetzung des Leitbildes Strassenverkehrs-
Telematik 

• Erarbeiten einer Verkehrssicherheitspolitik 
• Massnahmen zugunsten des Langsam-

verkehrs (Fussgänger und Velofahrende) 

Verkehrspolitik
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re, international wettbewerbsfähigere Anbie-
ter zu schaffen. 

Das Fondskonzept für die langfristige Finan-
zierung der Verkehrsinfrasturktur würde für
alle Verkehrsträger und -bereiche umgesetzt.
Der Infrastrukturausbau im Schienenverkehr
müsste auf ein Gleichgewicht zwischen
verkehrspolitischen Bedürfnissen und finan-
ziellen Mitteln ausgerichtet werden. 
Die nationalen Verkehrsinfrastrukturen
werden in die Verantwortung des Bundes
übernommen. Der Bund übergibt die nationa-
len Verkehrsinfrastrukturen in die Verant-
wortung unternehmerisch geführter Netz-
gesellschaften, welche zu 100% im Besitze
des Bundes verbleiben. Die Führung dieser
Gesellschaften erfolgt über mehrjährige
Leistungsvereinbarungen.

Die CO2-Abgabe hätte bis zu einem gewissen
Grad als Mittel der Umweltpolitik eingesetzt
werden können. Stattdessen sollen die Treib-
stoffe mit einem Klimarappen belastet wer-
den. Die Auswirkungen auf die Verkehrsträ-
ger hätten gemäss den verkehrspolitischen
Zielsetzungen durch eine Branchenlösung für
den öffentlichen Verkehr und eine Anpassung
der Mineralölsteuer teilweise ausgeglichen
werden können. Nicht vergessen werden darf
aber, dass die Einführung einer CO2-Abgabe
infolge des Rückgangs des Tankstellentouris-
mus an den Grenzen zu einer realen Einbusse
an Treibstoffzollgeldern bis zu 450 Millionen
Franken führen kann, worunter alle Bereiche,
die mit Geldern von der Mineralölsteuer fi-
nanziert werden, leiden würden. 

Das Parlament schafft die gesetzlichen
Voraussetzungen für ein (kommunales) Road
Pricing, bei gleichzeitiger Kompensation bei
der Mineralölsteuer. Die zusätzlichen
Einnahmen werden zweckgebunden für die
Finanzierung des Langsamverkehrs verwen-
det.

Der Bund legt eine Botschaft vor, welche den
Verkehr von gesetzlichen Vorschriften ent-
lastet, welche ihn benachteiligen. 

Wie sieht nun die reale Verkehrspolitik mit
ihren konkreten Vorlagen und Projekten aus,
gemessen an den dargelegten Kriterien einer
kohärenten Verkehrspolitik? Das derzeit wohl
wichtigste Thema ist die 

Neuregelung der Finanzierung der Infra-
struktur des Strassenverkehrs sowie des
Agglomerationsverkehrs (Strasse und
Schiene).

Der Bundesrat hat diesen Sommer die
Vernehmlassung zur Schaffung je eines Fonds
für den Agglomerationsverkehr und für die
(National-)Strassen durchgeführt. Seine
Botschaft an das Parlament ist im Spätherbst
des laufenden Jahres zu erwarten. Nach dem
Nein zum Avanti-Gegenvorschlag am 8. Fe-
bruar 2004 kann die derzeitige Patt-Situation
nur überwunden werden, wenn der Bundesrat
aufgrund der Vernehmlassung eine konsens-
und mehrheitsfähige Vorlage an das Parla-
ment verabschiedet. 

Ein zweites Scheitern bei der Schaffung von
neuen Grundlagen für eine sichere und aus-
reichende Finanzierung des Verkehrs inkl.
des Agglomerationsverkehrs kann sich unser
Land nicht leisten. 

Die «Expertengruppe Agglomerationsver-
kehr» des Bundesrates unter der Leitung des
Präsidenten der LITRA, unterbreitete dem
Bundesrat in ihrem Schlussbericht vom Mai
2001 entsprechende Verfassungsänderungen
für eine vermehrte Verwendung von zweck-
gebundenen Treibstoffzollmitteln für den
Agglomerationsverkehr. Sie eruierte einen
jährlichen Finanzierungsbedarf von 600 bis
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Finanzierung von S-Bahnen aus Treibstoff-
zollgeldern nicht gegeben sein sollte, müsste
nach alternativen Möglichkeiten der Mit-
finanzierung von S-Bahnen durch den Bund
gesucht werden. Ähnliche Überlegungen
müssten auch angestellt werden, wenn sich
zeigen sollte, dass die Opposition der Stras-
senverkehrsverbände so gross ist, dass die
Finanzierung von S-Bahnen politisch nicht
mehrheitsfähig ist. Dann könnte der Vor-
schlag der Strassenverkehrsverbände prüfens-
wert sein, der eine buchhalterische Verschie-
bung des Hauptstrassenengagements des
Bundes vom finanzrechnungswirksamen Teil
der allgemeinen Strassenfinanzierung auf den
finanzrechnungsneutralen Teil des Infrastruk-
turfonds vorsieht. Damit könnten die höheren
Investitionen bzw. die Finanzierung von 
S-Bahnen im Rahmen des Leistungsauftrags
finanztechnisch kompensiert werden. Die
Kantone erhielten unter dem Strich rund 800
Millionen Franken mehr für ihre Verkehrs-
infrastruktur und die Rand- und Berggebiete
könnten ihre Hauptstrassenprojekte über den
Fonds absichern. Nicht zuletzt wird der
Bundesanteil an den S-Bahn-Projekten
gesichert, ohne dass weder die Bestimmun-

gen der Bundesverfassung noch der Schul-
denbremse verletzt werden müssten.

Tragfähige Finanzierungslösungen sind auch
bei der 

Bahnreform 2 

gefragt. Die Botschaft des Bundesrates liegt
derzeit bei den Eidg. Räten. Die Bahnreform
2 legt ihr Schwergewicht auf die Neuordnung
und Harmonisierung der Infrastrukturfinan-
zierung. Weitere Themen sind die Revision
des Sicherheitsdienstes, die Garantie des
diskriminierungsfreien Netzzugangs, die
Gleichstellung der Transportunternehmen
sowie Anpassungen früherer Reformen. 

Ausgeblieben ist die von Verladerseite im
Güterverkehr geforderte Revision der Rege-
lung von Trassenpreis und Netzzugangs-
priorität (siehe dazu den nachfolgenden
Abschnitt über die «Verlagerung des Güter-
verkehrs von der Strasse auf die Schiene»). 

Hauptziele der Bahnreform 2 sind die Effi-
zienzsteigerung im öffentlichen Verkehr und
die Sicherung eines leistungsfähigen Bahn-
systems durch ein verbessertes Kosten-
Nutzen-Verhältnis beim Einsatz öffentlicher
Mittel. Ihre Stossrichtung liegt im Einklang
mit der Entwicklung in der Europäischen
Union, wo die Liberalisierung des Güter-
verkehrs im Vordergrund steht (Bahnpakete 1
und 2). Die EU legt im Infrastrukturbereich
vorab Gewicht auf einheitliche Regeln zu
Gunsten eines sicheren und durchgehenden
Zugverkehrs im europäischen Bahnsystem
(Interoperabilität). 

Sollte die Vorlage zeitlich hinausgeschoben
werden, müsste dem Parlament beispiels-
weise mit einer separaten Botschaft eine

Das Schwergewicht bei der Bahnreform 2
liegt auf der Neuordnung und Harmonisie-
rung der Infrastrukturfinanzierung. Dazu will
der Bundesrat unter anderem die Bildung
eines Grund- und eines Ergänzungsnetzes in
die Wege leiten. Dies soll die Finanzverant-
wortung für das Schienennetz (zwei- statt
dreigeteilte Infrastrukturfinanzierung)
vereinfachen. Das Grundnetz soll der Bund,
das Ergänzungsnetz die Kantone finanzieren.
Die Aufteilung des Schienennetzes gibt viel
zu diskutieren, und auch die Auswahl der
Ergänzungslinien stösst zum Teil auf starke
Opposition, wie beispielsweise bei den
Westschweizer Kantonen. ©BAV
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Seit der Inbetriebnahme am 12. Dezember
2004 rollen zwölf Prozent mehr Züge auf
dem Schienennetz. Vierzehn Prozent mehr
Zugkilometer werden angeboten und ein zu
neunzig Prozent erneuerter Fahrplan ist in
Kraft getreten, notabene der grösste Fahr-
planwechsel der Bahngeschichte. Auf über
der Hälfte der Verbindungen im SBB-Fern-
verkehr verkürzen sich die Reisezeiten um
mindestens fünf Minuten, und knapp dreissig

Prozent dieser Fernverkehrsrelationen sind
gar um mindestens eine Viertelstunde schnel-
ler. Gegenüber vorher sparen die Reisenden
zwischen den 125 wichtigsten Bahnhöfen der
Schweiz dank Bahn 2000 künftig täglich
rund 8000 Stunden Reisezeit. Gleichzeitig
brachte der neue Fahrplan eine Ausweitung
des Halbstundentakts und eine Verdichtung
und Optimierung des Angebotes im Regio-
nalverkehr. 

Am Sonntag, 12. Dezember 2004, 03.00 Uhr, ist die 1. Etappe von Bahn 2000 stufenweise
(Fernverkehr, Regionalverkehr, Berufsverkehr, Binnen- und Transitgüterverkehr) erfolgreich in
Betrieb genommen worden. Was mit der Volksabstimmung vom 6. Dezember 1987 vom Volk
mit einer JA-Mehrheit von 57 Prozent beschlossen wurde und seinen Anfang nahm, und 1998
mit der FinöV-Vorlage grundlegend finanziert wurde, fand am 12. Dezember nach einer 
Bau- und Realisierungszeit von 17 Jahren sein vorläufiges Ende. Unser Bild zeigt die einge-
schaltete Führerstandsignalisation ETCS Level 2, die 2005 noch im Schatten der
fahrplanmässigen Züge auf der Neubaustrecke getestet wird. ©A.Boillat SBB
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gen Linien gab es fahrplanmässige Ver-
schlechterungen, die aber bei den nächsten
Fahrplanänderungen nach Möglichkeit
behoben werden sollen. 

Auf der Preisbasis von 1993 wird die SBB in
die 1. Etappe von Bahn 2000 letztlich insge-
samt 5,9 Milliarden Franken investiert haben.
Auf den Neubaustrecken und für den Ausbau
auf Doppel-, Drei- und Vierspurbetrieb
wurden rund 160 Kilometer zusätzliche
Gleise verlegt. Mit Kosten von 1,68 Milliar-
den Franken ist die Neubaustrecke zwischen
Mattstetten und Rothrist das mit Abstand
grösste Bauprojekt von Bahn 2000. Für die 
1. Etappe wurden unter anderem bei 37 SBB-
Bahnhöfen die Gleis- und Perronanlagen
neu- oder umgebaut. In die Energieversor-

gung investierte die SBB für Bahn 2000 rund
150 Millionen Franken. 

Der neue Fahrplan weist eine gute Stabilität
und Erholungsfähigkeit aus. Es hat sich
gelohnt, ein über 20 Jahre laufend optimier-
tes Projekt durch einen von Grund auf neu
konstruierten Fahrplan abzulösen. Die inten-
siven Vorbereitungsarbeiten und Systemtests
auf allen Ebenen haben sich ausbezahlt. Das
enge Zusammengehen aller Partner des
öffentlichen Verkehrs hat wesentlich zum
reibungslosen Start beigetragen. 

Wie sieht die erste Bilanz nach sechs Mona-
ten am 9. Juni 2005 aus? Die Reisenden
schätzen das neue Angebot und nutzen es
auch. Die SBB verzeichnet im Fernverkehr

Wie sieht die erste Bilanz nach sechs Monaten am 9. Juni 2005 aus? Die Reisenden schätzen
das neue und zusätzliche Angebot und nutzen es auch. Die SBB verzeichnet im Fernverkehr
eine Zunahme der Zahl der Reisenden um 7,5 Prozent. Vor dem Fahrplanwechsel lagen die
Wachstumsraten zwischen 2 und 4 Prozent. Zwischen Zürich und Bern betrug die Zunahme
der Bahnreisenden gar 11 Prozent. Die Einnahmen, ein weiterer wichtiger Faktor, können
infolge zeitverzögerter Wirkungen erst nach einem Jahr beziffert werden. Im Bild die
Neubaustrecke, eine mit der Autobahn gebündelte und raumsparende Verkehrsachse. ©A.Boillat SBB
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in fünf Teilabschnitten mit unterschiedlicher
Länge. Das Gesamtsystem mit einer Gesamt-
länge von 153,4 Kilometern besteht aus
Tunnelröhren, Schächten und Stollen. Davon
sind per Ende Juni 2005 bereits 74,59 Kilo-
meter oder 48,6% ausgebrochen.

Die Arbeiten im letzten Teilabschnitt Erstfeld
begannen am 19. Juli 2004. Zuerst wird der
Installationsplatz vorbereitet. Die Arbeiten
für das Hauptlos (Los 151) werden diesen
Sommer vergeben. Dieses umfasst den Bau
von zwei einspurigen Tunnelröhren mit einer
Gesamtlänge von 7,7 Kilometern und das
unterirdische Verzweigungsbauwerk für die
künftige Bergvariante. Der Beginn der
eigentlichen Vortriebsarbeiten ist auf Ende
2006 vorgesehen.

Noch offen ist die genaue Linienführung
nördlich des «Knickpunktes» bei Kilometer
98,2 zwischen Rynächt und dem Bahnhof
Altdorf, insbesondere die Querung des
Schächenbachs. Der Kanton Uri, das Bundes-
amt für Verkehr (BAV) und die AlpTransit
Gotthard AG (ATG) haben nach intensiven
Verhandlungen mögliche Lösungen gefun-
den. Die ATG arbeitet nun an einem neuen
Auflageprojekt, das voraussichtlich im April
2006 vorliegen wird.

Im Juni 2004 haben die beiden Tunnelbohr-
maschinen TBM innert kürzester Zeit und
ohne grosse Probleme die Intschi-Zone
durchfahren. Prognostiziert war, dass die
beiden TBM die bautechnisch äusserst
anspruchsvolle Zone auf einer Länge von
mehreren hundert Metern antreffen werden.
Im Bauprogramm war im Störzonen-Bereich
in beiden Tunnelröhren ein Vortriebsstillstand
von je vier Monaten vorgesehen, um Mass-
nahmen zur Verfestigung des Gebirges treffen
zu können. Dies erübrigte sich. Der geplante
Stillstand der beiden TBM wurde nicht
benötigt. Kurz vor Weihnachten 2004 war die

halbe Strecke zwischen Amsteg und Sedrun
ausgebrochen. Am 13. Juni 2005 verliessen
die beiden TBM das Hoheitsgebiet des
Kantons Uri.

Am 24. Juni 2005 konnte der Kanton Uri der
Bevölkerung einen Teil der Urner Seeschüt-
tung im Vierwaldstättersee übergeben. Neben
den mit Ausbruchmaterial aus dem Gotthard-
Basistunnel geschütteten Badeinseln beinhal-
tet das Projekt auch drei Naturschutzinseln
und die Wiederherstellung einer ökologi-
schen Flachwasserzone im Reussdelta.

In Sedrun kommen die Vortriebsarbeiten
besser als erwartet voran. Richtung Süd wur-
den ohne grössere Probleme das Tavetscher
Zwischenmassiv und die Urseren–Garvera-
Zone durchfahren und das Gotthardmassiv
erreicht. Gegenwärtig besteht im Vortrieb
Richtung Süden ein Zeitvorsprung von etwas
mehr als einem Jahr auf das Terminpro-
gramm. Richtung Nord bewährt sich das
Konzept des deformierbaren Stahleinbaus.
Die Druckhaftigkeit des Gebirges ist bisher
unter Kontrolle. Von den 1200 Metern im
äusserst druckhaften Tavetscher Zwischen-
massiv Nord wurden bis Ende Mai 2004 
rund 360 Meter aufgefahren.

In Faido musste die AlpTransit Gotthard AG
im Oktober 2003 wegen einer geologischen
Störzone die Multifunktionsstelle (MFS)
teilweise nach Süden verschieben. Nur mit
erheblichen technischen Risiken und grossem
finanziellem Aufwand hätte die MFS im
Bereich der Störzone realisiert werden kön-
nen. In der Zwischenzeit ist die Störzone in
Richtung Süden vollständig durchfahren. In
nördlicher Richtung hat die Oströhre den
Kern der Störzone ebenfalls verlassen. Beim
Vortrieb in der Weströhre Richtung Norden
hatten die Mineure mit dem äusserst druck-
haften Gebirge zu kämpfen. Der Stahleinbau
konnte dem Gebirgsdruck nicht standhalten:
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Tunnel West ab Portal Raron bis Fusspunkt
Ferden, Tunnel Ost ab Verzweigung Lötschen
bis Losgrenze Ferden-Mitholz, Betriebszen-
trale Ferden und Lötschen, Vorortleitstellen
und Betriebszentralen bei den Nord- und
Südportalen, Unterwerk Mitholz, Notaus-
stiege Feldmatte und Technikraum Heitibach
in Frutigen. Seit Mitte Dezember 2004 wird
in der Tunnelröhre West ab Portal Raron die
feste Fahrbahn eingebaut. Rund 10,5 Kilo-
meter Gleise sind bis jetzt eingebaut. 

Unter der Bezeichnung

Zukünftige Entwicklung der Bahninfra-
struktur und Baubotschaft NEAT 2 
werden derzeit im UVEK alle sich noch nicht
im Bau befindlichen Eisenbahnprojekte im
Sinne einer Gesamtschau überprüft. Die Ge-
samtschau soll bis 2007 vorliegen. 

Darunter fallen indirekt auch die künftigen
NEAT-Zufahrtsstrecken. Die bauliche Siche-

Integrierende Bestandteile der Botschaft für die zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur
werden alle Eisenbahn-Projekte sein, die noch nicht gebaut bzw. noch nicht in Angriff genom-
men worden sind. Dazu gehören auch die im Rahmen der Botschaft für den Anschluss der 
Ost- und Westschweiz an das Europäische Eisenbahn-Hochgeschwindigkeitsnetz (HGV) vom
Parlament beschlossenen Projekte. Beide Räte haben in der Frühjahrs-Session 05 insgesamt
1,09 Milliarden Franken für die 14 HGV-Projekte zur Verfügung gestellt. Der Bundesrat wollte
sich bei der Realisierung der 14 HGV-Anschlüsse in einer ersten Etappe auf dringend nötige
und baureife Projekte beschränken. Dazu wollte er 665 Millionen Franken bereitstellen. Der
Bundesrat hatte vor allem finanzpolitische Bedenken vorgebracht. © sda
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Vereinfachungen bei der Mehrwertsteuer und
gleichzeitig zu einer Reduktion des Subven-
tionsbedarfs des öffentlichen Verkehrs und
weiterer Bereiche unserer Volkswirtschaft
führen. 

Die von Volk und Ständen sowie Bundesrat
in verschiedenen Schritten mehrfach
beschlossene 

Verlagerung des Güterverkehrs von der
Strasse auf die Schiene
will nicht vorankommen. Das Verlagerungs-
gesetz von 1999 verlangt, dass die Zahl der 

alpenquerenden Lastwagen bis 2009 auf
650’000 Fahrten reduziert wird. Von 2000 bis
2003 ist zwar gemäss dem zweiten Verlage-
rungsbericht 2004 (besser gesagt Bericht zur
Reduktion der Lastwagen) die Zahl der Last-
wagenfahrten durch die Alpen von 1,404
Millionen (2000) um 8 Prozent auf 1,292
Millionen Fahrten (2003) zurückgegangen.
Die transportierte Gütermenge auf den
Schienen hat im gleichen Zeitraum von 20,7
Millionen Tonnen auf 19,9 Millionen Netto-
Tonnen abgenommen. Die Ergebnisse von
SBB Cargo und BLS Cargo für das erste
Halbjahr 2005 lassen befürchten, dass sich
dieser Trend fortsetzt. Somit steht fest, dass
die Reduktion der Zahl der Lastwagenfahrten
wohl auf Kurs ist, nicht aber die Verlagerung

Die Verlader (im Bild ein Umladeterminal) fordern für die Wahl des Transportmittels ihrer
Güter, dass im Rahmen der Bahnreform 2 der Trassenpreis für Güterzüge auf ein marktgängi-
ges Niveau gesenkt wird. Zudem müsse die Prioritätenordnung zwischen Personen- und
Güterverkehr grundsätzlich zugunsten des Güterverkehrs verändert werden. Zur Prioritäten-
regelung des Netzzugangs halten sie fest, dass die vom VöV veranlasste Studie der ETH/IVT
vom Mai 2004 betreffend Infrastruktur zum Ausdruck bringe, dass mit einer vermehrten
betrieblichen Angleichung von Personen- und Güterverkehr und gemeinsamer Festlegung der
Systemtrassen die Kapazität der Infrastruktur insgesamt erhöht werden könne, was angesichts
des prognostizierten Verkehrswachstums erwünscht sei. © SBB Cargo




